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heraus. Schon diese Voraussetzungen zeigen, dass das kleine
Buch den alten Menschen viel zu bieten vermag. Es ist bezeich-

nend, dass der im Jahre 1880 geborene Philosoph Prof. Litt
seinem Beitrag den Titel «Lob des Alters» voraussetzt. Der Bei-

trag «Altsein als Aufgabe», welcher den bekannten Pädagogen
und Pestalozziforscher Prof. Eduard Spranger, geb. 1882, zum
Verfasser hat, ist ganz besonders bemerkenswert durch seinen

gediegenen Stil, durch die feine Darstellung seines selbsterlebten

Alters, aber ganz besonders durch seinen gläubigen Verlass und
seine getroste Zuversicht: «Das Uebrige wollen wir einer
höheren Macht überlassen.» A.L.V.
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Unter diesem Titel hat das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit in Bern wieder, wie im Vorjahr, eine handliche und
übersichtliche Sammlung aller im Jahre 1959 erschienenen eid-

genössischen und kantonalen Erlasse auf dem Gebiete des Sozial-
rechts herausgegeben. Im Interesse einer Verminderung des Um-
fanges und der Kosten sind einzelne Erlasse untergeordneter Be-

deutung nur dem Titel nach aufgeführt; in diesen Fällen ist je-
doch, wie übrigens nach Möglichkeit bei allen übrigen Erlassen,
stets die Quelle angegeben, so dass das Auffinden der Original-
texte keine Schwierigkeiten bereitet. Das Buch bildet ein wert-
volles Nachschlagwerk für alle Sozialarbeiter. (Polygraphischer
Verlag AG, Zürich 1960, 286 Seiten, broschiert, Fr. 19.70.)

Werner Gürtler 80jährig
Werner Gürtler, Winterthur, Ehrenpräsident der Schweizerischen

Stiftung «Für das Alter», hat am 11. Oktober i960 in beneidens-

werter geistiger und körperlicher Gesundheit seinen 80. Geburts-

tag gefeiert. Der Jubilar war einer der Gründer unseres Werkes
und ist seit 1918 Mitglied des Direktionskomitees. Es wäre
nicht in seinem Sinn, wenn wir hier alle Verdienste aufzählen

wollten, die er sich in allen diesen Jahren um das Wohl und das

121 Gedeihen der Stiftung erworben hat, aber wir wollen die Ge-
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